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Begründung :  
 
Gemäß § 49 Absatz 2 Satz 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 
(BbgKVerf) legt die Gemeindevertretung in ihrer ersten Sitzung die Anzahl der 
Gemeindevertreter, die Mitglied des Hauptausschusses sind, fest und bestellt die 
Mitglieder nach § 41 BbgKVerf aus ihrer Mitte für die Dauer der Wahlperiode. In § 41 
BbgKVerf ist weiter geregelt, dass die Mitglieder und ihre Stellvertreter nach dieser 
Vorschrift gewählt werden, wenn die Gemeindevertretung mehrere Mitglieder eines 
Gremiums zu bestellen hat. Die Wahl erfolgt gemäß § 41 Absatz 4 Sätze 1-2 
BbgKVerf durch offenen Wahlbeschluss, wobei die Vertretung an die Vorschläge der 
Fraktionen gebunden ist. Durch den § 131 Absatz 1 BbgKVerf ist generell geregelt, 
dass die Vorschriften des Teils 1 des Gesetzes, die für die amtsfreien Gemeinden 
gelten, auf die Landkreise entsprechend anwendbar sind.  
 
Auf Grund des in der ersten Sitzung des Kreistages am 28.10.2008 zu fassenden 
Beschlusses zu Anzahl der Mitglieder im Kreisausschuss sind insgesamt 12 Mitglieder 
und 12 stellvertretende Mitglieder des Kreisausschusses für die Dauer der 
Wahlperiode zu wählen.  
 
Gemäß § 49, Absatz 2, Satz 1 in Verbindung mit § 131 BbgKVerf besteht der 
Kreisausschuss aus den gewählten Kreistagsabgeordneten und dem Landrat,  somit 
aus insgesamt 13 stimmberechtigten Mitgliedern. 
 
Die Sitzverteilung im Kreisausschuss wurde auf der Grundlage des Ergebnisses der 
Wahl zum Kreistag am 28.09.2008 gemäß § 41 Absatz 2 Sätze 1-5 BbgKVerf 
(Berechnungsverfahren nach Hare-Niemeyer) ermittelt (siehe hierzu Anlage 2  - 
Sitzverteilung der Fraktionen in den vom Kreistag zu bildenden Ausschüssen und 
sonstigen Gremien  – Stand: 14.10.2008). 
 
Bei insgesamt 12 von den Fraktionen zu besetzenden Sitzen im Kreisausschuss 
ergibt sich folgende Sitzverteilung: 
 

Fraktion  
 

Anzahl der Sitze: 

SPD  
 

3 

DIE LINKE 
 

3 

CDU  
 

3 

FDP + WBv 
 

2 

RETTET DIE UCKERMARK 
 

1 

 

In Ausübung ihres Vorschlagsrechtes wurden daraufhin von den Fraktionen des 
Kreistages die in der Anlage 1 genannten Abgeordneten als Mitglieder und 
stellvertretende Mitglieder des Kreisausschusses benannt. 
 
Gemäß § 131 Absatz 1 in Verbindung mit §§ 49 Absatz 2 Satz 2, 41 BbgKVerf obliegt 
es nunmehr dem Kreistag, auf der Grundlage der Vorschläge der Fraktionen die 
Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder durch offenen Wahlbeschluss zu wählen.  
Danach ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der Stimmen der gesetzlichen Zahl der 
Mitglieder des Kreistages, also mindestens 26 Ja-Stimmen, auf sich vereint.  



Anlage 1 (Anlage zum Beschluss DS-Nr.:         /200 8) 
 
 
Besetzung des Kreisausschusses:  
 

Lfd. - Nr.   Fraktion  Mitglied  
 

Vertreter  
 
 

1.  SPD  
 
 

 

2.  SPD  
 
 

 

3.  SPD  
 
 

 

4.  DIE LINKE   
 
 

 

5.  DIE LINKE  
 
 

 

6.  DIE LINKE   
 
 

 

7.  CDU  
 
 

 

8.  CDU 
 

 
 
 

 

9.  CDU  
 
 

 

10. FDP + WBv 
 

 
 
 

 

11. FDP + WBv 
 
 

  

12. RETTET DIE  
UCKERMARK 
 
 

  

13. Landrat 
 
 
 

Herr Klemens Schmitz Gem. § 32 Abs. 1 Satz 3    
i. V. m. § 131 Absatz 1 
BbgKVerf 

 
Der 13. Sitz im Kreisausschuss ergibt sich aus § 49, Absatz 2, Satz 1 in Verbindung 
mit § 131 BbgKVerf 



      

Anlage 2 
 
Landkreis Uckermark             Prenzlau, den 14.10.2008 
Büro des Kreistages             Tel.: 03984 / 70 1007 

                  
Sitzverteilung der Fraktionen in den vom Kreistag z u bildenden Ausschüssen und sonstigen Gremien  
(Berechnungsverfahren nach Hare-Niemeyer) 

      

                  
Auf der Grundlage des Ergebnisses der Wahl zum Kreistag am 28. September 2008 wurde folgende Sitzverteilung ermittelt:     

Fraktionen:    Sitze:      Anteile:            
SPD   12 0,2857     
DIE LINKE    10 0,2381     

CDU   10 0,2381     

FDP + WBv   6 0,1429  Die FDP und die Wählergemeinschaft den Bürgern verp flichtet (WBv) bilden    
 

RETTET DIE UCKERMARK  
 

4 0,0952  eine gemeinsame Fraktion.   

   42               
Anmerkung: 
Bei der Berechnung der Sitzverteilung in den Ausschüssen oder sonstigen Gremien werden nur Fraktionen berücksichtigt. Gemäß § 32 Absatz 1 Sätze 3-4 i. V. m. § 131 
BbgKVerf Absatz 1 besteht eine Fraktion aus mindestens 4 Mitgliedern. Der Landrat darf nicht Mitglied einer Fraktion sein. Parteien oder Wählergruppen/-gemeinschaften, 
die weniger als 4 Sitze im Kreistag haben, bleiben bei der Sitzverteilung in den Ausschüssen oder sonstigen Gremien unberücksichtigt. Grundlage für die Berechnung der 
Sitzanteile in den Ausschüssen und sonstigen Gremien bilden somit nur die von Fraktionen beanspruchten 42 Sitze  im Kreistag. 
 
Fraktion:            Sitze je Ausschuss bzw. Gremium / Anzahl der  durch die Fraktionen zu besetzenden Sitze     

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
SPD   1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 
DIE LINKE    0 0(1)Los 1 1 1 1 1(2)Los 2 2 2 3 3 3 3(4)Los 4 
CDU   0 0(1)Los 1 1 1 1 1(2)Los 2 2 2 3 3 3 3(4)Los 4 
FDP + WBv   0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 
RETTET DIE UCKERMARK  0 0 0 0 1 1 0(1)Los  1 1 1 1 1 1 1(2)Los  1 

                  
Fraktion:            Sitze je Ausschuss bzw. Gremium / Anzahl der  durch die Fraktionen zu besetzenden Sitze    

   16 17              

SPD   5 5   Losentscheide:           
DIE LINKE    4 4   Bei 2 Sitzen  je Ausschuss: Losentscheid zwischen DIE LINKE u. CDU um 2. Sitz  

CDU   4 4   Bei 7 Sitzen  je Ausschuss: Losentscheid zwischen DIE LINKE, CDU und RETTTET    

FDP + WBv   2 2   DIE UCKERMARK um 6. Sitz, Losentscheid zwischen den Verlierern um 7. Sitz. 
 

 

RETTET DIE UCKERMARK 
 

1 2   
 

Bei 14 Sitzen je Ausschuss: Losentscheid zwischen DIE LINKE, CDU und RETTET  

             DIE UCKERMARK um 14. Sitz 
 



Landkreis Uckermark           24.10.2008 
Der Landrat             03984 / 70 1007 
 
 
 
 
 
Drucksachenänderung 
 
 
Wahl der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Kreisausschusses  
(Beschlussvorlage DS-Nr. 125/2008) 
 
 
Auf Grund eines berechtigten Hinweises ist die als Grundlage für die Berechnung der 
Sitzverteilung herangezogene Anlage zu o. g.  Drucksache - Sitzverteilung der Frakti-
onen in den vom Kreistag zu bildenden Ausschüssen und sonstigen Gremien (Be-
rechnungsverfahren nach Hare-Niemeyer) vom 14.10.2008 auf ihre Richtigkeit über-
prüft und geringfügig korrigiert worden.  
 
Die Korrektur hat Auswirkungen auf die Sitzverteilung in den Gremien/Ausschüssen 
mit 7 und 14 Sitzen, wodurch sich aktuell jedoch keine Änderung bei der Sitzverteilung 
im Kreisausschuss ergibt. 
 
Ich bitte Sie, die Anlagen 1 und 2 zur Beschlussvorlage DS-Nr. 125/2008 auszu-
tauschen und durch die beigefügten Anlagen 
 
- Anlage 1 

Besetzung des Kreisausschusses (Stand: 24.10.2008) 
 
- Anlage 2 

Sitzverteilung der Fraktionen in den vom Kreistag zu bildenden Ausschüssen und 
sonstigen Gremien (Berechnungsverfahren nach Hare-Niemeyer) vom 14.10.2008 
– korrigierte Fassung vom 22.10.2008  

 
zu ersetzen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
In Vertretung 
 
 
 
Reinhold Klaus  
1. Beigeordneter 



Anlage 1 (Anlage zum Beschluss DS-Nr.: 125/2008) 
 
 
Besetzung des Kreisausschusses: 
 

Lfd. - Nr.  Fraktion Mitglied 
 

Vertreter  
 
 

1.  SPD Bretsch, Frank 
 
 

Hirschfelder, Astrid 

2.  SPD Neumann, Uwe 
 
 

Theiß, Olaf 

3.  SPD Hoppe, Jürgen 
 
 

Haffer, Gustav-Adolf 

4.  DIE LINKE Rohne, Gerhard 
 
 

Knudsen, Sieglinde 

5.  DIE LINKE Krumrey, Axel 
 
 

Armbruster, Leonore 

6.  DIE LINKE Siegmund, Rolf 
 
 

Dr. Goetzke, Hans-Georg 

7.  CDU Wichmann, Henryk 
 
 

von Arnim, Alard 

8.  CDU 
 

Waldow, Hans-Jürgen 
 
 

Banditt, Wolfgang 

9.  CDU Dörk, Karina 
 
 

Zimdars, Bernd 

10. FDP + WBv 
 

Henke, Walter 
 
 

Rabe, André 

11. FDP + WBv 
 
 

Büttner, Adreas Regler, Gerd 

12. RETTET DIE  
UCKERMARK 
 
 

Dr. Elworthy, Charles Hartwich, Bernd 

13. Landrat 
 
 
 

Herr Klemens Schmitz Gem. § 32 Abs. 1 Satz 3 
i. V. m. § 131 Absatz 1 
BbgKVerf 

 
Der 13. Sitz im Kreisausschuss ergibt sich aus § 49, Absatz 2, Satz 1 in Verbindung 
mit § 131 BbgKVerf 



 

Anlage 2  
 
Landkreis Uckermark     Prenzlau, den 14.10.2008 
Büro des Kreistages    Tel.: 03984 / 70 1007 

      
Sitzverteilung der Fraktionen in den vom Kreistag zu bildenden Ausschüssen und sonstigen Gremien  
(Berechnungsverfahren nach Hare-Niemeyer) – korrigierte Fassung vom 22.10.2008 

 

      
Auf der Grundlage des Ergebnisses der Wahl zum Kreistag am 28. September 2008 wurde folgende Sitzverteilung ermittelt:  

Fraktionen:    Sitze:    Anteile:    

SPD   12 0,2857    

DIE LINKE    10 0,2381    

CDU   10 0,2381    

FDP + WBv   6 0,1429 Die FDP und die Wählergemeinschaft den Bürgern verpflichtet (WBv) bilden    
 

RETTET DIE UCKERMARK   

4 0,0952 eine gemeinsame Fraktion.   

   42   

Anmerkung: 
Bei der Berechnung der Sitzverteilung in den Ausschüssen oder sonstigen Gremien werden nur Fraktionen berücksichtigt. Gemäß § 32 Absatz 1 Sätze 3-4 i. V. m. § 
131 BbgKVerf Absatz 1 besteht eine Fraktion aus mindestens 4 Mitgliedern. Der Landrat darf nicht Mitglied einer Fraktion sein. Parteien oder Wählergruppen/-
gemeinschaften, die weniger als 4 Sitze im Kreistag haben, bleiben bei der Sitzverteilung in den Ausschüssen oder sonstigen Gremien unberücksichtigt. Grundlage für 
die Berechnung der Sitzanteile in den Ausschüssen und sonstigen Gremien bilden somit nur die von Fraktionen beanspruchten 42 Sitze im Kreistag. 
 
Fraktion:           Sitze je Ausschuss bzw. Gremium / Anzahl der durch die Fraktionen zu besetzenden Sitze  

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
SPD   1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 
DIE LINKE    0 0(1)Los 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3(4)Los 4 
CDU   0 0(1)Los 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3(4)Los 4 
FDP + WBv   0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 
RETTET DIE UCKERMARK  0 0 0 0 1 1 0  1 1 1 1 1 1 1  1 

     
Fraktion:           Sitze je Ausschuss bzw. Gremium / Anzahl der durch die Fraktionen zu besetzenden Sitze   

   16 17    
SPD   5 5  Losentscheide:     
DIE LINKE    4 4  Bei 2 Sitzen je Ausschuss: Losentscheid zwischen DIE LINKE u. CDU um 2. Sitz  
CDU   4 4  Bei 14 Sitzen je Ausschuss: Losentscheid zwischen DIE LINKE, CDU um 14. Sitz  
FDP + WBv   2 2  

 

Gegenüber der Berechnung vom 14.10.2008 erfolgten Korrekturen bei der Sitzverteilung für   
 

RETTET DIE UCKERMARK  1 2  jeweils 7 und 14 Sitze je Gremium/Ausschuss. 
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